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Beschlussvorlage 

 
Vorlage-Nr.: BV/0134/2010/1  Datum: 23.03.2010

Verfasser: 83-EB "Koblenz-Touristik" Az:  

Gremienweg: 
 

 
 

 einstimmig  mehrheitlich  ohne BE 
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 
 verwiesen  vertagt  geändert 

Stadtrat 

 

22.04.2010 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 einstimmig  mehrheitlich  ohne BE 
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 
 verwiesen  vertagt  geändert 

Haupt- und Finanzausschuss 

 

12.04.2010 

TOP  nicht öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 einstimmig  mehrheitlich x ohne BE 
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 
x verwiesen  vertagt  geändert 

Werkausschuss "Koblenz-
Touristik" 

 

25.02.2010 

TOP 1 nicht öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 
 
Betreff: Mietpreisordnung für die Rhein-Mosel-Halle und das Kurfürstliche 

Schloss 
Beschlussentwurf:  
Der Stadtrat beschließt die in der Anlage beigefügte Mietpreisordnung für Vermietung von 
Räumen, technischen Einrichtungen und Dienstleistungen für die Rhein-Mosel-Halle und das 
Kurfürstliche Schloss. 
 
Begründung:  
Nach Sanierung und Erweiterung der Rhein-Mosel-Halle und der angemieteten Flächen im 
Kurfürstlichen Schloss stehen den Nutzern moderne, dem Stand der Veranstaltungs- und 
Tagungstechnik entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung. 
 
Aus der Anlage ergeben sich die dann geltenden Mietpreise. 
 
Bei der Bildung dieser Preise hat sich die Koblenz-Touristik, als der für die Vermarktung und 
Vermietung zuständige Eigenbetrieb auch an den Preisen anderer vergleichbarer 
Einrichtungen orientiert. Die Preise berücksichtigen auch die mit den neuen Einrichtungen 
verbesserten Marktchancen der Nutzer mit kommerzieller Ausrichtung. 
 
Bei den Mieten für die Räumlichkeiten in der Rhein-Mosel-Halle wird ein gesonderter 
Miettarif für Koblenzer Kulturveranstalter, Karnevalsvereine, kirchliche und soziale 
Einrichtungen und für Veranstaltungen der politischen Parteien eingeführt. Damit wird der 
Tatsache Rechnung getragen, das die Rhein-Mosel-Halle als „klassische Stadthalle“ auch  
diesem Nutzerkreis zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen soll. 
 
Der Ratsbeschluss vom 13.12.2002 (50 % Mietpreisermäßigung für besondere 
Veranstaltungen) gilt weiter.  
 
Anlage/n:  
Mietpreisordnung 

Koblenz – Magnet am Deutschen Eck: 
 

Die Stadt zum Bleiben. 


